
Anmeldung zur Schülerbeförderung  
 

Die Anmeldung ist nur möglich für die Jahrgangsstufen 1 bis 10  
einer öffentlichen allgemein bildenden Schule gemäß Schulgesetz. 
 
Die Schülerjahreskarte ermöglicht eine kreisweite, ganzjährige und auch  
private Nutzung auf allen Linien der Verkehrsgemeinschaft Schleswig-Flensburg!  
 

INFORMATIONEN ZU DEN FAHRKARTEN SIEHE INFOBLATT ODER UNTER 
www.schleswig-flensburg.de/Bürgerservice   

 

Schule Schulort 

Schuljahr Jahrgangsstufe/Klasse (z.B. R9a) 

Name  
 
 

Vorname 

Straße 
 
 

PLZ, Ort 

Geburtsdatum 
 

Wohnort, ggf. Ortsteil 

Name und Vorname der Eltern 

Anschrift der Eltern (wenn abweichend) 

Verkehrsunternehmen 
 
 

 

Fahrt von Haltestelle (z.B. Tarp, Dorfstraße) bis Haltestelle 

Ab  (Beginn der Beförderung oder ggf. Datum der Än-
derung) 

 

Antragsgrund (z.B. Einschulung oder Schulwechsel) 
 
 

Bei Umzug bitte vorherige Anschrift angeben: 
 
 

 

Beantragte Schülerjahreskarte (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Jahrgangsstufe 1 - 4 Jahrgangsstufe 5 - 10 

 

     80 €: Entfernung Wohnort - Schule  
         über 2 km;  
         Ermäßigungen möglich (s. Rückseite). 

 

   135 €: Entfernung Wohnort - Schule        
        über 4 km;   
        Ermäßigungen möglich (s. Rückseite). 

 

    135 €: Entfernung Wohnort – Schule  
         unter 2 km; 
         Keine Ermäßigungen möglich! 

 

    135 €: Entfernung Wohnort - Schule             
         unter 4 km; 
         Keine Ermäßigungen möglich! 

 
Bitte geben Sie den Antrag kurzfristig über die Schule zurück oder schicken ihn direkt an: 
Kreis Schleswig-Flensburg, 4-400, Flensburger Str. 7, 24837 Schleswig. 
 

Wenn Sie keine Ermäßigungen beantragen, ist die Eigenbeteiligung bis zum 15. August 2015 zu überweisen an: 

Kreis Schleswig-Flensburg - Kreiskasse -, Kontonummer 1880, Nord-Ostsee-Sparkasse, BLZ 21750000. 
IBAN DE21 2175 0000 0000 0018 80,   BIC NOLADE21NOS 
Als Verwendungszweck bitte angeben:  Schule, Jahrgangsstufe und Vor- und Nachnamen des Kindes  
(Beispiel: Schule Nord, 5. Kl., Willi Winzig) 
 
 
Die Verarbeitung der o.a. personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage des § 11 der Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg 
über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung. Den zuständigen Busunternehmen werden nur Vorname, 
Nachname, Straße, PLZ, Ort, Klassenstufe und ggf. die Einstiegshaltestelle übermittelt. 
Sofern Sie keine oder unvollständige Angaben machen, kann über den Antrag nicht entschieden werden. Ihnen steht der in § 27 Lan-
desdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) genannte Auskunftsanspruch zu. 
 
 

Datum, Unterschrift der Eltern 
 

 

 
Stand: Jan.2015 

 

Bitte aktuelles 
Lichtbild 

beifügen, nicht 
aufkleben! 

(bitte Rückseite 
mit Schule, Klasse 
und Namen ver-

sehen)  



Name  
 
 

Vorname 

Straße 
 
 

PLZ, Ort 

 
 
 

An den 
Kreis Schleswig-Flensburg 
4-400    
Flensburger Str. 7 
24837 Schleswig 
 

 
 

Antrag auf Ermäßigung der Eigenbeteiligung 
     (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
        Mehr-Kinder-Regelung 

Bei mehreren berechtigten Schülern, die im selben Haushalt leben (Geschwister, Pflege-
kinder) und eine Fahrkarte in Anspruch nehmen, ist nur für den ältesten berechtigten Schü-
ler die volle Eigenbeteiligung zu zahlen.  
 
Für jeden weiteren berechtigten Schüler beträgt die Eigenbeteiligung: 
Jahrgangsstufen 1 - 4:  2. Kind   60,00 €,      3. und jedes weitere Kind 40,00 €  
Jahrgangsstufen 5 - 10:  2. Kind 100,00 €,      3. und jedes weitere Kind 70,00 €  

 
        Empfänger von Leistungen nach SGB II und XII 

Soweit Eltern oder volljährige Schüler Leistungen nach SGB II und XII erhalten, ist eine Ei-
genbeteiligung nur für den ältesten berechtigten Schüler, der eine Fahrkarte in Anspruch 
nimmt, zu zahlen. Ein zum 31. August 2015 gültiger Bescheid ist in Kopie vorzulegen! 
 
Die Eigenbeteiligung beträgt: 
Jahrgangsstufen 1 - 4:  40,00 €  
Jahrgangsstufen 5 - 10:  70,00 €  
 

Mehr-Kinder-Regelung: Bitte hier sämtliche berechtigten Schüler Ihres Haushaltes eintragen.  

Name des Schülers Geb.-Datum Schule 

Jahrgangsstufe  
im Schuljahr 

2015/16  
(voraussichtlich) 

Eigenanteil  
(nicht  

ausfüllen!) 

    EUR 

    EUR 

    EUR 

    EUR 

    EUR 

    EUR 
 

Bitte geben Sie den Antrag kurzfristig über die Schule zurück oder schicken ihn direkt an: 
Kreis Schleswig-Flensburg, 4-400, Flensburger Str. 7, 24837 Schleswig. 
 
Den ermäßigten Eigenanteil zahlen Sie bitte erst, wenn Sie von der Schulverwaltung durch Bescheid dazu 
aufgefordert werden.   
Wenn Sie keine Ermäßigungen beantragen, ist die Eigenbeteiligung bis zum 15. August 2015 zu überweisen an: 
Kreis Schleswig-Flensburg - Kreiskasse -, Kontonummer 1880, Nord-Ostsee-Sparkasse, BLZ 21750000. 
IBAN DE21 2175 0000 0000 0018 80,   BIC NOLADE21NOS 
 
Als Verwendungszweck bitte angeben:  Schule, Jahrgangsstufe und Vor- und Nachnamen des Kindes  
(Beispiel: AVS-FL, 5. Jgst., Willi Winzig) 
 
Personenbezeichnung: Die Bezeichnung von Personen gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. 

           Stand: Jan.2015 



 


